
Pflicht-Helferstunden-Regelung des RC99 für aktive Mitglieder

• Die Pflicht-Helferstunden können geleistet oder bezahlt werden, auch partiell.

• Die Pflicht-Helferstunden sind übertragbar, sie können auch durch Eltern, Freunde, Bekannte etc. 
geleistet werden, aber nicht unter den aktiven Mitgliedern getauscht werden (Ausnahme, innerhalb 
einer Familie geht immer).

• Folgende Staffelung gilt:

-  Kinder bis 0 – 6 Jahre:        0 h/Jahr 
-  Kinder und Jugendliche 7 – 12 Jahre:    15 h/Jahr
-  Jugendliche und Erwachsene ab 13 Jahren:  20 h/Jahr 

• Bei Nichtleistung werden 10 € pro Helferstunde berechnet, also für 20 h 200 €/Jahr,  
für Kinder und Jugendliche 150 €/Jahr 

• Diese können bei den offiziellen Arbeitseinsätzen, während des großen Turniers im April/Mai und 
sonstigen Vereins-Veranstaltungen, bei Fütterungsvertretung der Hausmeister (Urlaub/Krankheit), 
sowie in Ausnahmefällen nach Absprache mit den Vorständen abgearbeitet werden.

• Zusätzliche Möglichkeiten/Ausnahmen

-   1 x Futterdienstvertretung zählt 1,5 h (dieser kann aber nur von erfahrenen Mitgliedern nach  
Einweisung übernommen werden, da körperlich anstrengend und mit einem hohem Maß an 
Verantwortung verbunden (Kolikgefahr bei fehlerhafter Fütterung!).

-   Kuchenspenden für Spendenaktionen, und Veranstaltungen werden mit 1 h pro Kuchen  
berechnet

-  Reinigung der sanitären Anlagen und des Reiterstübchens zählt 2 h.

• Arbeitsstunden müssen auf Protokollzettel eingetragen werden und zeitnah (innerhalb einer Woche) 
von einem Vorstandsmitglied gegengezeichnet werden; die Protokollzettel sind in einem Ordner im 
Büro des RC99 hinterlegt.

• Berechnet werden volle, halbe und viertel Stunden.

• Termine für Arbeitseinsätze werden bekannt gegeben, regelmäßige Termine sind: 

-   je ein Wochenend-Tag an den vier Wochenenden vor dem Turnier im März/April  
(Osternwochenende ausgenommen)

-  der Nachmittag vor dem Turnier, für Aufbau
-  am 1. Mai und Turnier selbst
-  ein Aufräumtag nach dem Turnier
-  jeweils ein Tag vor einer Veranstaltung (z.B. Herbst-Vereinsturnier)
-  ein Tag vor dem Weihnachtsspringen am 26.12. (falls es stattfindet)
-  und die Veranstaltungstage selbst

• Zeitraum der Berechnung ist immer das Kalenderjahr, jeweils vom 01.01. bis 31.12. eines Jahres.

• Die nicht geleisteten Pflichthelferstunden müssen durch Überweisung nach der ersten Januarwoche 
bezahlt werden.


